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R U N D S C H R E I B E N 
Nr. 02/2009 

 
Verbot des Dopings 

 
Wie bereits am Verbandstag mitgeteilt, wurden die Sportverbände verpflichtet die 
Bestimmungen über das Verbot des Dopings (Bundesgesetzblatt 30, 2007) in ihre Statuten 
aufzunehmen. Der OÖ Landesschwimmverband hat dies bereits sinngemäß im Statut 
verankert. 

Die Mitgliedsvereine sind verpflichtet diese Bestimmungen anzuerkennen und ebenfalls in ihr 
Vereinsstatut aufzunehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Verpflichtung können 
Mitgliedsvereine aus dem Verband ausgeschlossen werden. 

Wir ersuchen daher umgehend um ausgefüllte Retournierung der im Anhang befindlichen 
Erklärung, jedoch spätestens bis 15.03.2009! 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine „Erfindung“ des OÖ Landesschwimm-
verbandes sondern eine Forderung der BSO ist! 

 

HAID, 11.02.09 

 

Für den OÖ Landesschwimmverband: 
 
Helmut Ilk, Präsident, e.h.     

 
F.d.R.d.A. 
Thomas Unger, Landessekretär e.h. 
(ELEKTRONISCH VERSANDT) 
 
 
Beilagen: - Bundesgesetzblatt 30, 2007 
  - § 14 OSV Statut 
  - Verpflichtungserklärung 
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